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Ausweitung Minijobs: Kosmetik und kein 

Weg aus der Altersarmut 

 

Statt Frauenarmut vorzubeugen, gießt die Bundesregierung Öl ins 

Feuer. Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros 

und Gleichstellungsstellen (BAG) kritisiert, dass die Koalition aus 

CDU/CSU und FDP mit der Anhebung der Verdienstgrenzen die 

geringfügige Beschäftigung (Minijobs) ausgeweitet hat.  

 

Die Sachverständigenkommission zum Ersten 

Gleichstellungsbericht hatte in ihrem Gutachten die Abschaffung 

der Minijobs und die Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro 

gefordert. Die Anhebung der Verdienstgrenzen ist dagegen ein 

Paradebeispiel für die von der Kommission attestierte Inkonsistenz 

in der deutschen Gleichstellungspolitik.  

 

Über 60 Prozent der Beschäftigten in Minijobs sind Frauen, sie 

verfügen über keine eigenständige soziale Sicherung und werden 

vielfach mit Armutslöhnen abgespeist. Die Einführung der 

generellen Rentenversicherungspflicht führt bei eigenem Beitrag zu 

einer Rentenerhöhung von gut 3 Euro auf ca. 4,50 Euro im Monat 

pro Beschäftigungsjahr.  
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Das ist Kosmetik und kein Weg aus der Altersarmut. Ansprüche auf 

eine eigenständige Kranken- und Arbeitslosenversicherung 

entstehen durch die Neuregelung nicht.  

 

Für viele Frauen scheint der Minijob auf den ersten Blick die beste 

Wahl. Durch Ehegattensplitting bzw. die Steuerklassenkombination 

III/V und die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenkasse des 

Partners ist eine reguläre Beschäftigung für viele verheiratete 

Frauen nicht attraktiv. Eine Rückkehr aus dem Minijob in eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist aber oft kaum mehr 

möglich. Nach einer Studie des Delta-Instituts für das 

Bundesfrauenministerium findet mehr als die Hälfte der früheren 

Frauen im Minijob pur (Minijob als ausschließliche Beschäftigung) 

nicht mehr den Anschluss an den Arbeitsmarkt.  

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und 

Gleichstellungsstellen fordert von der Bundesregierung ein klare 

Linie in der Gleichstellungspolitik: Statt noch mehr Anreize für 

Minijobs zu setzen, muss sie die Voraussetzung für 

Existenzsichernde Erwerbsarbeit für alle, Frauen und Männer, 

schaffen. Eine umfassende Neuregelung des Steuerrechts gehört 

dazu ebenso wie die Einführung eines flächendeckenden 

gesetzlichen Mindestlohns und die Abschaffung der Minijobs. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Katrin Morof und Roswitha Bocklage 

Für die Bundessprecherinnen 

 


